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Beschlussvorlage 
 

 

Amt: Abteilung III Datum: 21.04.2020 

Bearbeiter: Sebastian Schrör Vorlage Nr.: 2020/654 

 

 

Beratungsfolge Status Termin Behandlung 

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss Ö 29.04.2020 Vorberatung 

Verwaltungsausschuss N 05.05.2020 Entscheidung 

Betreff: 

Verbindungsweg Dorfstraße/Grünenkamper Straße; Teileinziehung 

 

Schilderung der Sach- und Rechtslage 

 

In den 80ziger Jahren wurde die Kreisstraße 105 (Grünenkamper Straße) zwischen Altjührden 

und dem Gemeindeweg Großer Querdamm durch den Landkreis Friesland ausgebaut. 

Bestandteil des Ausbaus war auch ein Radweg. Dieser konnte aber wegen fehlendem 

Grunderwerb nicht bis an den Gemeindeweg Großer Querdamm herangeführt werden. Der 

Landkreis Friesland hatte sich daher bereit erklärt, den ehemaligen Genossenschaftsweg Nr. 

17 auf dem Teilstück zwischen Dorfstraße und Grünenkamper Straße in einfacher 

Asphaltbauweise auf Kosten des Landkreises auszubauen. So wurde eine Verbindung für 

Radfahrer geschaffen, die aus Richtung Bockhornerfeld kommend in Richtung Grünenkamp-

Altjührden fahren wollten. Das Teilstück des Genossenschaftsweges wurde in das Eigentum 

der Gemeinde Bockhorn übernommen und nach Fertigstellung für den öffentlichen Verkehr 

gewidmet. 

 

Der Weg wird gerne als Abkürzung genutzt, in jüngster Zeit auch häufig von Bussen und 

LKW. Dies führt zu Beschädigungen der Bermenbereiche, insbesondere im Ausfahrtbereich 

der Dorfstraße, was zu ständig wiederkehrendem Unterhaltungsaufwand führt. Es wird 

vorgeschlagen, den Verbindungsweg für den motorisierten Verkehr zu sperren und auf die 

ursprünglich angedachte Nutzung für Radfahrer und Fußgänger zu beschränken. Die 

umliegenden landwirtschaftlichen Flächen wären von der Sperrung nicht betroffen und 

können weiterhin über die vorhandenen Zufahrten erreicht werden. 

 

Soll die Widmung der Straße auf die Benutzungsarten bzw. Benutzungskreise der Radfahrer 

und Fußgänger beschränkt werden, so ist die sogenannte Teileinziehung der Straße gem. § 8 

Abs.1 Nds. Straßengesetz anzuordnen. 

 

Die Widmung für den öffentlichen Verkehr wird durch den Träger der Straßenbaulast, also 

die Gemeinde Bockhorn, ausgesprochen. Sie ist eine Allgemeinverfügung (adressatenloser 

Verwaltungsakt) und gemäß § 6 Abs. 3 Nds. Straßengesetz bekannt zu machen. Für den 

Widmungsakt ist der Verwaltungsausschuss gemäß § 76 Abs. 2 des Nds. 

Kommunalverfassungsgesetzes zuständig. 

 



Finanzielle Auswirkungen 

 

Ohne. 

 

Beschlussvorschlag 

 

Dem Verwaltungsausschuss wird vorgeschlagen, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der in dem beigefügten Plan dargestellte „Verbindungsweg Dorfstraße/Grünenkamper 

Straße“, Gemarkung Bockhorn, Flur 32, Flurstück 74, ist als Gemeindestraße im Sinne des § 

3 Abs. 1 Nds. Straßengesetz dem öffentlichen Verkehr gewidmet. Gem. § 8 Abs. 1 Nds. 

Straßengesetz wird der Teileinzug für die vorgenannte Wegefläche mit der Beschränkung auf 

die Benutzungsarten bzw. Benutzungskreise Radfahrer und Fußgänger angeordnet. 

 

 

 

 

Krettek 

Bürgermeister 

 

 

 

Anlagen 

Lageplan Verbindungsweg Dorfstraße 
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